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des Landes Hessen

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung arzneimittel-
rechtlicher und anderer Vorschriften

Punkt 22 der 895. Sitzung des Bundesrates am 30. März 2012

Der Bundesrat möge beschließen:

Der Bundesrat befürchtet, dass die Offenlegung von Rabatten auf den Abgabepreis 

des pharmazeutischen Unternehmers hierzulande zu einer Preiserosion in anderen 

Ländern führt, die im Rahmen ihrer Preisbildung auf den offiziellen deutschen 

Arzneimittelpreis referenzieren. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung deshalb 

zu prüfen, wie Preisabschläge nach § 130b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch in 

Deutschland vertraulich abgewickelt werden könnten, um unbeabsichtigte wirt-

schaftliche Effekte zu vermeiden.

Begründung:

Das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen 
Krankenversicherung sieht eine Nutzenbewertung durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss mit anschließender Preisverhandlung zwischen pharma-
zeutischem Unternehmer und GKV-Spitzenverband für neue Arzneimittel mit 
Zusatznutzen vor. Das Ergebnis der Preisverhandlung ist ein Rabatt auf den 
Abgabepreis, der vom pharmazeutischen Unternehmer ursprünglich festgelegt 
wurde.

§ 130b Absatz 1 SGB V sieht vor, dass der Rabatt vom pharmazeutischen 
Unternehmer über den pharmazeutischen Großhandel und die Apotheken an 
die gesetzlichen Krankenkassen und die Privatversicherten durchgereicht wird. 
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Der Rabatt wird zu diesem Zweck in den entsprechenden Arzneimittelpreis-
listen ausgewiesen und wird somit öffentlich.

Die Offenlegung des Rabatts hierzulande wird voraussichtlich durch 
Preisreferenzierung zu einer Preiserosion in anderen Ländern führen. Dies hätte 
so nicht beabsichtigte wirtschaftlich nachteilige Effekte für pharmazeutische 
Unternehmer in den Referenzpreisländern zur Folge.

Eine vertrauliche Abwicklung des Erstattungsbetrags würde dies vermeiden 
und ließe im Übrigen die Einsparungen der gesetzlichen Krankenversicherung
und der privaten Krankenversicherung unberührt.


